
ausgewählt. Wünschenswert wäre aber ein Eingehen 
auf die Verkehrsdelikte gewesen, da sie eine wichtige 
Rolle in der Tätigkeit der Schiedskommissionen spie
len. Die Ausführungen in diesem Abschnitt des Leit
fadens könnten noch gewinnen, wenn das analytische 
Material evtl, in Tabellen oder graphischen Darstel
lungen sichtbarer gemacht würde.
Mit den letzten Kapiteln wird schließlich vor allem 
denjenigen staatlichen und gesellschaftlichen Organen 
eine wertvolle Hilfe erwiesen, die die Schiedskommis
sionen anleiten oder unmittelbar mit ihnen Zusammen
arbeiten. Für die Tätigkeit der Kreisgerichte ist das 
neu eingefügte Kapitel über den Einspruch und die 
Durchsetzung der Entscheidungen der Schiedskommis
sionen besonders wertvoll. Hier sind nicht nur die Fra
gen der Zuständigkeit, des Kreises der Einspruchsbe
rechtigten und der Verfahrensweise bei Einsprüchen 
behandelt. Es werden auch die einzelnen Entschei
dungsmöglichkeiten der Straf- und der Zivilkammer 
in Verbindung mit den in der weiteren Folge notwen
digen Maßnahmen erläutert (S. 179 ff.).
Auf die effektive und rationelle Gestaltung der Lei
tung der Schiedskommissionen gehen die Verfasser im 
letzten Kapitel ein. Sie führen in diesem Zusammen
hang neben der Leitung durch die Rechtsprechung die 
allgemeinen Methoden staatlicher Führungstätigkeit an 
und untergliedern dabei die Aufgaben der Kreisge
richte und die der Bezirksgerichte. Um die Einbe
ziehung der Rechtsprechung der gesellschaftlichen 
Gerichte in die Leitung der Rechtsprechung vollstän
dig darzustellen, hätte es hier m. E. auch einiger Aus
führungen über die Aufgaben des Obersten Gerichts 
bedurft, zumal hier mit der 22. Plenartagung über das 
Zusammenwirken der Gerichte mit den Schiedskom
missionen und dem Erlaß der Richtlinie Nr. 26 (NJ 
1969 S. 242) bereits sichtbare Ergebnisse Vorlagen. 
Insgesamt kann eingeschätzt werden, daß der neue 
Leitfaden das Ergebnis einer wertvollen Gemein
schaftsarbeit von Wissenschaftlern und Praktikern ist; 
er ist nicht nur für die Mitglieder der Schiedskom
missionen, sondern gleichermaßen für Richter und 
Staatsanwälte sowie für die Mitarbeiter von staat
lichen und gesellschaftlichen Organen, die mit den 
Schiedskommissionen Zusammenarbeiten, ein unent
behrliches Arbeitsmittel.

Gertrud S t i l l e r ,  wiss. Assistentin
an der Deutschen Akademie für Staats- und

Rechtswissenschaft „Walter Ulbricht“

Im Staatsverlag der DDR erscheint:
Gesellschaftliche Gerichte
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und Schiedskommissionen —
Mit Anmerkungen und Sachregister 
Herausgeber: Ministerium der Justiz 
im Einvernehmen mit dem Bundesvorstand des FDGB 
Etwa 290 Seiten; Preis: 4,80 M.
Die Sammlung enthält neben Auszügen aus der Verfas
sung, dem StGB, dem OWG und dem GBA die grundle
genden gesetzlichen Bestimmungen für die Tätigkeit der 
Konflikt- und Schiedskommissionen (so z. B. das Gesetz 
über die gesellschaftlichen Gerichte und die Ordnungen 
über die Wahl der Tätigkeit der Konflikt- und Schiedskom
missionen) sowie Richtlinien und Beschlüsse des Plenums 
und des Präsidiums des Obersten Gerichts, Beschlüsse des 
Sekretariats des Bundesvorstandes des FDGB und den Be
schluß des Nationalrates der Nationalen Front über die 
Aufgaben der Ausschüsse der Nationalen Front bei der 
Wahl und der Unterstützung der Tätigkeit der Schiedskom
missionen.
Eine Vielzahl von Anmerkungen, die bei den einzelnen Ab
schnitten der aufgenommenen Bestimmungen auf jeweils 
ru beachtende andere Vorschriften verweisen, machen die 
Textsammlung zu einem unentbehrlichen Arbeitsmittel für 
alle gesellschaftlichen Gerichte.
Anfang Dezember im örtlichen Buchhandel erhältlich.
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